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DVR:0643343

H e i m e n t g e l t e
für die Bezirksalten- und Pflegeheime

 Aigen-Schlägl, Haslach a.d.M., Kleinzell i.M., Lembach i.M., Rohrbach-Berg und Ulrichsberg
gültig ab 01. Jänner 2026

__________________________________________________________________

Auf Grund des Beschlusses des Verbandsvorstandes vom 11. Dezember 2025 werden gemäß
§ 32 Abs. 3 Z. 1 des Oö. Sozialhilfegesetzes 1998, LGBl. Nr. 82/1998 und gemäß den
Bestimmungen der Entgelteordnung die Heimentgelte ab 01. Jänner 2026 wie folgt neu
festgesetzt:

I) Heimentgelt (für den Heimplatz und die Hotelleistung) pro Tag:

155,10 Euro       einheitlich in allen 6 Bezirksalten- und Pflegeheimen

II) Pflegezuschlag:
Von den Bewohnern ist zur Abgeltung des erforderlichen Pflegeaufwandes zusätzlich zum
Heimentgelt ein Pflegezuschlag zu entrichten. Die Bemessungsgrundlage für diesen
Zuschlag bildet das aufgrund des Bundespflegegeldgesetzes zuerkannte Pflegegeld der
jeweiligen Stufe, wobei der Pflegezuschlag in den Stufen "2" bis "7" 80 % des Pflegegeldes
zuzüglich allfälliger Ausgleichszahlungen nach dem Bundespflegegeldgesetz beträgt. In der
Stufe "1" errechnet sich der Pflegezuschlag aus dem Pflegegeldbetrag dieser Stufe
abzüglich 10 % vom Pflegegeld der Stufe "3".

Es ergeben sich folgende Pflegezuschläge:

zu bezahlen:
Pflegegeld-Stufe: Pflegegeld pro Monat monatlich: täglich:

 Stufe 1 206,20 Euro 146,94 Euro 4,90 Euro

 Stufe 2 380,30 Euro 304,24 Euro 10,14 Euro

 Stufe 3 592,60 Euro 474,08 Euro 15,80 Euro

 Stufe 4 888,50 Euro 710,80 Euro 23,69 Euro

 Stufe 5 1.206,90 Euro 965,52 Euro 32,18 Euro

 Stufe 6 1.685,40 Euro 1.348,32 Euro 44,94 Euro

 Stufe 7 2.214,80 Euro 1.771,84 Euro 59,06 Euro

Das Gesamtentgelt errechnet sich aus dem Heimentgelt und dem Pflegezuschlag der jeweiligen
Pflegegeldstufe.
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Bei Neuaufnahmen in das Bezirksalten- und Pflegeheim wird von der Heimleitung eine vorläufige
Einstufung des zukünftigen Heimbewohners in eine der Pflegegeldstufen vorgenommen und auf
dieser Basis der vorläufige Pflegezuschlag ermittelt. Sobald eine Zuerkennung des Pflegegeldes
durch den jeweiligen Entscheidungsträger erfolgt, wird der Pflegezuschlag auf dieser Grundlage
endgültig festgesetzt und allfällige Differenzbeträge nach- bzw. rückverrechnet. Im Zu- und
Abgangsmonat beträgt der Pflegezuschlag für jeden Aufenthaltstag jeweils 1/30 der obigen Beträge.

Mit diesen Heimgebühren sind die Aufwendungen gemäß § 2 der Oö. Alten- und Pflegeheim-
verordnung sowie Betreuung und Pflege abgegolten, nicht aber die Kosten einer ärztlichen
Betreuung.

Die Entrichtung der Heimgebühren erfolgt im Abbuchungswege bzw. über Pensionsteilung bei
Teilzahlern. Die Führung eines Girokontos bei einem Geldinstitut ist daher unbedingt erforderlich.

III) Kurzzeitpflege:
Bei vorübergehender Unterbringung im Heim sind das Heimentgelt und der Pflegezuschlag zu
entrichten. Bei Nichteinstufung wird mindestens ein Pflegezuschlag der Stufe 3 verrechnet.

IV) Sondervergütungen:

  Telefongebühr 5,00 Euro pauschal pro Monat

V) Abwesenheit:
Auch im Falle einer gemeldeten vorübergehenden Abwesenheit von mehr als drei Tagen ist das
Heimentgelt weiter zu bezahlen, wobei dieses Entgelt pro Abwesenheitstag um die Ersparnis
bei der Verpflegung (in Höhe von derzeit 5,20 Euro) vermindert wird. Abwesenheitstage sind
Kalendertage, an denen der/die Heimbewohner/in von 0:00 – 24:00 Uhr nicht anwesend ist.

VI) Vorschusszahlung:
Personen, für die der Sozialhilfeverband Rohrbach einen Kostenanteil zu den Verpflegskosten
(Heimentgelt) leistet und die im Januar 1997 nach den Bestimmungen des
Strukturanpassungsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 201/1996, eine Vorschussleistung erhalten haben,
haben zur Sicherung des Einsatzes der eigenen Mittel für den Monat, in dem der Grund des
Wegfalles der Pension eintritt, eine Vorschusszahlung zu leisten.

Für den Sozialhilfeverband:

Mag. Valentin Pühringer
Obmann Rohrbach-Berg, am 17. Dezember 2025


